[bookmark: _Toc465160564]Anbieterfragebogen zur umweltfreundlichen Beschaffung von Produkten aus Recyclingkarton 
(Stand: 25. November 2016)
	Produktname
	


	Hersteller
	


	Bieter
	


	Anschrift des Bieters
	






	Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden?

	Wenn das angebotene Produkt mit dem Umweltzeichen Blauer Engel Recyclingkarton (RAL-UZ 56), Ausgabe Juli 2014, zertifiziert ist, dann gelten die nachfolgenden Ausschlusskriterien als erfüllt.
In diesem Fall ist ein Ausfüllen des Fragebogens nur bei Einhaltung der Bewertungskriterien erforderlich!
	 |_| Ja



	Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Wenn das angebotene Produkt mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet ist, so kann der Anbieter dieses alternativ vorlegen. Anhand des nachfolgenden Fragebogens muss der Anbieter dann darlegen, dass die Gleichwertigkeit gegeben ist.
Bezeichnung des Gütezeichens:      
	 |_| Ja



	Kein gleichwertiges Gütezeichen vorhanden?

	Ist das angebotene Produkt weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Recyclingkarton (RAL-UZ 56), Ausgabe Juli 2014, noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet, muss der Anbieter anhand des nachfolgenden Fragekatalogs und den dort geforderten Nachweisen darlegen, dass das Produkt die darin genannten Ausschlusskriterien und ggf. Bewertungskriterien erfüllt.
	 |_| Ja






	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht[footnoteRef:1] (vom Bieter auszufüllen) [1:  	Als Nachweis sind die jeweils unter Anmerkung genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.] 


	1
	Allgemeine Anforderungen

	1.1
	Faserstoffe
	
	

	
	Die Fasern des Papierprodukts (flächenbezogene Masse ab etwa 150 g/m2) müssen zu 100 % aus Altpapier bestehen. Für Fertigprodukte aus Recyclingkarton, wie Ordner, Hefter und Registraturmittel, ist eine Toleranz von 5 % zulässig.
Bezogen auf den gesamten Faserstoffeinsatz müssen für die Herstellung von Recyclingkarton sowie von Fertigprodukten aus Recyclingkarton mindestens 65 % Altpapier der unteren, mittleren und krafthaltigen Altpapiersorten[footnoteRef:2] sowie der Sondersorten (Gruppen 1, 2, 4 und 5 – ausgenommen die Einzelsorten 2.05, 2.06, 2.14, 4.07 und 5.09) eingesetzt werden. [2:  	Gemäß DIN EN 643] 

	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Prüfbericht einer unabhängigen Stelle[footnoteRef:3] über den durchschnittlichen Anteil der verwendeten Papiersorten  [3:  	Zum Beispiel von einer von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) für ISO 14001 akkreditierten Zertifizierungsstelle mit dem Scope für Papierfabriken (NACE 17.12) oder von einem für diesen Scope (NACE 17.12) von der Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) gemäß Umweltauditgesetz zugelassenen Umweltgutachter oder einem akkreditierten FSC-Zertifizierer. ] 

	|_|

	2
	Fabrikationshilfsstoffe

	2.1
	Diisopropylnaphtalin-Gehalt
	
	

	
	Der Gehalt an DIPN (Diisopropylnaphtalin) in Papier und Pappe soll so gering wie technisch möglich gehalten werden. Die Altpapiersorten 2.05, 2.06 und 5.09 dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn ein effizientes technisches System (z.B. Deinking) besteht, mit dem DIPN überwiegend aus dem Faserkreislauf ausgeschleust wird und der DIPN-Gehalt im Fertigpapier max. 80 mg/kg beträgt.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Prüfbericht eines unabhängigen Prüfinstituts zum maximalen Gehalt an DIPN im Fertigprodukt, sofern die Altpapiersorten 2.05, 2.06 und 5.09 eingesetzt werden
	|_|






	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht1
 (vom Bieter auszufüllen)

	2.2
	Verwendung von Prozesshilfsstoffen
	
	

	
	Es dürfen nur Prozesshilfsstoffe verwendet werden, die in der XXXVI. Empfehlung des BfR[footnoteRef:4] – Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt, in der jeweils gültigen Fassung, angeführt sind. Die dort angegebenen Höchstmengen bzw. 
-konzentrationen sind einzuhalten.  [4:  	 vgl. https://bfr.ble.de/kse/faces/resources/pdf/360.pdf] 

	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	2.3
	Glyoxal und optische Aufheller
	
	

	
	Für die Herstellung der Produkte dürfen keine Hilfsmittel eingesetzt werden, die Glyoxal enthalten.
Optische Aufheller dürfen nicht eingesetzt werden.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	2.4
	Biozide
	
	

	
	Bei der Herstellung der Produkte dürfen als Biozide nur solche Stoffe eingesetzt werden, die gemäß Biozid VO 528/2012 genehmigt wurden oder als notifizierte alte Wirkstoffe für die jeweilig zutreffende Biozid-Produktart noch im EU Altwirkstoffprogramm geprüft werden. 
Als Biozidprodukte dürfen nur solche verwendet werden, die für die jeweilige Verwendung zugelassen wurden. Produkte, die alte Wirkstoffe enthalten, die noch im EU-Prüfverfahren sind, dürfen bis zur Entscheidung auch ohne Zulassung weiterverwendet werden.[footnoteRef:5] [5:  	EU-Liste der genehmigten Wirkstoffe; ehem. Aufnahme in den Anhang I der BiozidRL 98/09 EG.
Vgl. www.baua.de/de/Chemikaliengesetz-Biozidverfahren/Biozide/Produkt/Zugelassene-Biozidprodukte.html.] 

Darüber hinaus dürfen die Biozidprodukte keine Wirkstoffe enthalten, die nach Art. 10 der Biozid VO 528/2012 zur Substitution vorgesehen sind. Bis zum jeweiligen Wirksamwerden der Zulassungspflicht für Biozid-Produkte mit alten Wirkstoffen sind nur die Stoffe erlaubt, die zusätzlich in der XXXVI. Empfehlung des BfR aufgeführt sind.
Nicht verwendet werden dürfen Tetramethylthiuramdisulfid (CAS Nr. 127-36-8) und Nanosilber (CAS Nr. 7440-22-4).
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellerer-klärung inklusive Angabe, welche Biozidwirkstoffe in welcher Menge pro Kilogramm trockener Faserstoff eingesetzt werden
	|_|

	2.5
	Additive
	
	

	
	Bei der Herstellung des Recyclingpapiers werden keine mineralölhaltigen Additive eingesetzt, die aromatische Kohlenwasserstoffe (mit einer Kohlenstoffatomanzahl ≥ 10) als Bestandteile enthalten. Von den aliphatischen Kohlenwasserstoffen werden nur Stoffe der Kettenlänge C10 bis C20 eingesetzt. Pflanzlich basierte Substitute für Mineralöl sind gentechnikfrei und stammen aus nachhaltigem Anbau.
	Bewertungskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung, inklusive Angabe der verwendeten Additive
	|_|




	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht1 (vom Bieter auszufüllen)

	2.6
	Farbmittelbeschränkungen
	
	

	
	Als Farbmittel dürfen keine Azofarbstoffe oder Pigmente eingesetzt werden, die eines der in der Richtlinie 2002/61/EWG oder in der TRGS 614[footnoteRef:6] genannten Amine abspalten können. [6:  	Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-614.html] 

Es dürfen keine Farbmittel (Pigmente oder Farbstoffe) eingesetzt werden, die Quecksilber-, Blei-, Cadmium- oder Chrom VI-Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten.
Zusätzlich dürfen keine Farbmittel, Oberflächenveredelungsmittel, Hilfs- und Beschichtungsstoffe eingesetzt werden
a) die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008[footnoteRef:7] mit den in der folgenden Tabelle genannten H-Sätzen gekennzeichnet sind oder die die Kriterien für eine solche Kennzeichnung erfüllen [7:  	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (GHS-Verordnung). Die GHS-Verordnung findet sich unter: www.reach-info.de/ghs. ] 

b) oder die entsprechend der jeweils gültigen Fassung der TRGS 905[footnoteRef:8] als krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe eingestuft sind: [8:  	www.baua.de/nn_16812/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-905.pdf.] 

	EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-Verordnung)
	Wortlaut

	Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Stoffe

	H340
	Kann genetische Defekte verursachen.

	H341
	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

	H350
	Kann Krebs erzeugen.

	H350i
	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

	H351
	Kann vermutlich Krebs erzeugen.

	H360F
	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

	H360D
	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

	H360FD
	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

	H360Fd
	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

	H360Df
	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

	H361f
	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

	H361d
	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

	H361fd
	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.



	Ausschluss-kriterium
Nachweis durch Herstellerer-klärung oder Erklärung des Farbmittel-lieferanten oder der Zulieferer von Farbmitteln, Oberflächen-veredlungs-, Hilfs- und Beschichtungsstoffen
	|_|





	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht1 (vom Bieter auszufüllen)

	3
	Aufbereitung von Altpapier
	
	

	
	Bei der Aufbereitung der Altpapiere muss auf Chlor, halogenierte Bleichchemikalien und biologisch schwer abbaubare Komplexbildner wie z.B. Ethylendiamintetraacetat (EDTA) und Diethylentriaminpentacetat (DTPA) vollständig verzichtet werden.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellerererklärung, inklusive Angabe der verwendeten Bleichemikalien und Komplexbildner
	|_|

	4
	Gebrauchstauglichkeit
	
	

	
	Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte muss gewährleistet sein. Sind technische Anforderungen an einzelne Kartonsorten und Kartonprodukte in DIN-Normen geregelt, so sind diese nach der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung einzuhalten. Dies gilt z. B. für Bürokarton nach DIN 6737.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	5
	Besondere Anforderungen an Fertigerzeugnisse
	
	

	5.1
	Verwendung mineralölfreier Druckfarben
	
	

	
	Zur Bedruckung von Erzeugnissen dürfen keine mineralölhaltigen Druckfarben eingesetzt werden, die aromatische Kohlenwasserstoffe (mit einer Kohlenstoffatomanzahl ≥ 10) als Bestandteile enthalten. Von den aliphatischen Kohlenwasserstoffen dürfen nur Stoffe der Kettenlänge C10 bis C20 eingesetzt werden. Dies gilt ebenso, wenn die Papiere farbig gestaltet oder durchgefärbt werden.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|

	
	Pflanzlich basierte Substitute für Mineralöl sind gentechnikfrei und stammen aus nachhaltigem Anbau. Diese Anforderung gilt ebenso, wenn die Papiere farbig gestaltet oder durchgefärbt werden.
	Bewertungs-
kriterium
Nachweis durch Herstellererklärung
	|_|




	Ziffer
	Kriterium
	Anmerkung
	Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht1 (vom Bieter auszufüllen)

	5.2
	Einsatz von Klebstoff und Klebstoffapplikationen
	
	

	
	Die im hergestellten Fertigerzeugnis gegebenenfalls vorhandenen Klebstoffapplikationen müssen aussortierbar sein. Das Produkt muss den Rezyklierbarkeitsanforderungen des European Recovered Paper Council (ERPC) genügen. Die zugrunde liegende Prüfmethode ist die INGEDE-Methode 12[footnoteRef:9] zur Bewertung zur Rezyklierbarkeit von Druckerzeugnissen – Prüfung von Klebstoffapplikationen (Stand Januar 2013). Die Bewertungen zur Rezyklierbarkeit erfolgen gemäß den Vorgaben des ERPC mit den Score Cards für die Entfernbarkeit von Klebstoffapplikationen.[footnoteRef:10] Von der Prüfung nach INGEDE 12 ausgenommen sind wasserbasierende Klebstoffe. [9:  	www.ingede.com/ingindxe/methods/ingede-method-12-2013.pdf .]  [10:  	http://www.paperforrecycling.eu/download/633/.] 

Es dürfen keine Diisobutylphthalat (DIBP)- haltigen Klebstoffe für die Herstellung von Fertigprodukten eingesetzt werden.
	Ausschlusskriterium
Nachweis durch Herstellererklärung oder Erklärung des Klebstofflieferanten
	|_|



2

